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Equal Pay

Unter Equal Pay („Gleiche Bezahlung“) versteht man in der Arbeitnehmerüberlassung 
die Forderung, einem Leiharbeitnehmer für die Zeit der Überlassung an einen Entleiher ein 
Arbeitsentgelt in gleicher Höhe zu zahlen wie einem vergleichbaren Arbeitnehmer des 
Entleihers.


